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spruch frei wird, oder Ersatz leisten,- diese Wahl hat er nicht mehr, 
wenn er früher verwarnt worden war.

Die Verantwortlichkeit des Eigentümers bei Ungefährwerk geht 
schon in die fränkische Zeit zurück,- er wurde frei, wenn er den Ur­
heber des Schadens preisgab?) Diese Befreiung durch Ausliefe­
rung ist verwandt mit der altrömischen noxae ckatio, findet sich 
in gräkoitalischen Rechten und kann als eine gemeinsam indo­
europäische Einrichtung angesehen werden^), ohne datz im ein­
zelnen Ableitung des einen aus dem anderen möglich wäre. Es 
liegt darin die alte Vorstellung von dem Tier als einem willens- 
fähigen und verantwortlichen Wesen, vor dem jedoch das Recht 
des Herrn steht, der die Pflicht hat, die Tat wie eine eigene zu 
verantworten?) Das Wahlrecht: Auslieferung oder Schadens­
ersatz steht dem Herrn i. d. R. in dem Augenblick zu, in dem er 
Kenntnis des Schadens erhält,- in einzelnen Duellen aber noch 
dann, wenn bereits klage gegen ihn erhoben wurdet, wie es 
hier in Zoll 2 zu sein scheint und deutlich in c. 17 Schb. zum Aus­
druck kommt?) vas Wahlrecht geht aber verloren, wenn der Herr 
bereits einmal vom Gericht wegen des Tieres verwarnt worden 
war. Haustiere galten im allgemeinen nicht als gefährlich, aber 
wenn sie schon früher einmal Schaden getan haben, sind sie be­
rüchtigt, und es kann allein schon deswegen, weil er sie weiter
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